
Beitragstabelle  

 

 

 

Monatlicher Beitrag bei einem monatlichen Bruttoeinkommen: 

 

bis 1.000       15,- 1 

1.001 bis 1.250      18,- 

1.251 bis 1.500      20,- 

von 1.501  an     23,- 

von 2.001  an     26,- 

von 2.501  an     30,- 

Beitrag für Volontäre    10,- 2 

Beitrag für Rentner     15,- 3 

Beitrag für Arbeitslose      9,- 4 

 

Freiberufliche Journalisten, die sich selbst zur Einkommenssteuer  
veranlagen, können bei der Ermittlung ihres Beitragssatzes eine Stufe  
unter den für ihre durchschnittlichen monatlichen Bruttoeinnahmen  
gültigen Satz zurückgehen.  
Der Mindest- und der Höchstbeitrag gelten auch für sie. 
 
 

                                              
1
 gleichzeitig Mindestbeitrag 

2
 Entsprechende Belege sind anzufügen (Volontärsvertrag) 

3
 Bemessungsgrundlage für die Mitgliedsbeiträge von Rentnerinnen und Rentnern, die weiterhin 

  journalistisch tätig sind, ist die jeweilige Rente zuzüglich der Honorareinnahmen. Entsprechende Belege    
  sind anzufügen (Rentenbescheid, Honorareinnahmen) 
4
 Entsprechende Belege sind anzufügen (Bescheid der Agentur für Arbeit) 


